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 NIEDERDORF LÄBT … 

 

Einladung zur 
Einwohnergemeindeversammlung 

Montag, 22. November 2021, 20.00 Uhr 
Mehrzweckhalle, Kilchmattstrasse 2 
Schutzkonzept COVID-19 

 

Traktanden: 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 
 

2. Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2026 der Einwohnergemeinde Niederdorf 
 

3. Budget 2022 der Einwohnergemeinde Niederdorf 
inkl. Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 
 

4. Verkauf Teil der Stammparzelle Nr. 716 (GB Niederdorf), Im Wiedenacker 12 
 

5. Verschiedenes 

 

Niederdorf, im November 2021 

Gemeinderat Niederdorf 

 ________________________________________________________________________________  

Dieses Mitteilungsblatt kann ab 8. November 2021 auf der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf 
der Gemeindewebseite www.niederdorf.ch heruntergeladen werden. 
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Besondere Lage COVID-19 - Schutzkonzept 
 ________________________________________________________________________________  

Gestützt auf die aktuell gültige Verordnung des Bundesrats (Verordnung über Massnahmen in der be-
sonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie) gelten für die Einwohnergemeindeversamm-
lung vom 22. November 2021 folgende Bestimmungen: 

 Es sind die allgemein geltenden Schutzmassnahmen des BAG (Händehygiene, Abstandhalten, 
Husten- und Schnupfenhygiene) einzuhalten. 

 In der Mehrzweckhalle gilt die Maskenpflicht. 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben unverzüglich ihre Sitzplätze einzunehmen. 

 Nach Beendigung der Versammlung ist die Mehrzweckhalle unverzüglich zu verlassen. 

Der Gemeinderat dankt Ihnen für Ihre Kooperation und Einhaltung dieser Vorgaben. 

 

Die Vorschriften können kurzfristig ändern. Bitte vorgängig die Gemeindemitteilungen in der 
ObZ, Webseite und Gemeinde-App konsultieren. 
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Traktandum 1 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 
 ________________________________________________________________________________  

Auszug aus dem Protokoll: 

1. Genehmigung Protokoll  
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. November 2020 wird einstimmig ge-
nehmigt. 

2. Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde  
Die Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde Niederdorf wird einstimmig genehmigt. 

3. Verkauf eines Teils der Stammparzelle Nr. 716 (GB Niederdorf), Im Wiedenacker 10  
Dem Verkauf eines Teils der Stammparzelle Nr. 716 (Grundbuch Niederdorf) an Bruno und Regula 
Schmutz zum Preis von 198'000 Franken wird einstimmig zugestimmt. 

4. Selbständiger Antrag gemäss § 68 des Gemeindegesetzes;  
Prüfung von Tempo 30 im gesamten Wohnquartier  
Auf eine Temporeduktion von 50 km/h auf 30 km/h auf den Strassen in Niederdorf wird verzichtet 
und dafür auf der Bennwilerstrasse und auf der Lampenbergerstrasse bauliche Massnahmen für 
eine Temporeduktion analog den bestehenden verkehrsberuhigenden Massnahmen auf der Här-
gelenstrasse umgesetzt. 

 

Das vollständige Protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 kann ab 
8. November 2021 auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Die Beschlüsse sind auf der Ge-
meindewebseite abrufbar. 

 ________________________________________________________________________________  

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Protokoll der Einwohnerge-
meindeversammlung vom 21. Juni 2021 zu genehmigen. 

  



GEMEINDE NIEDERDORF  Seite 4 
 
 

 NIEDERDORF LÄBT … 
 

Traktandum 2 
Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2026 der Einwohnergemeinde Niederdorf 
 ________________________________________________________________________________  

Der Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 weist weiterhin einen negativen Trend aus, 
auch wenn die Prognosen zu einem ausgeglichenen Budget tendieren. Ob die prognostizierten Resul-
tate auch tatsächlich eintreffen werden, kann aus heutiger Sicht nicht abschliessend beurteilt werden. 
Verschiedene Faktoren, welche die Gemeinde nur bedingt beeinflussen kann, können einen direkten 
Einfluss auf das jeweilige Ergebnis haben. So kann im Moment die Entwicklung beim Finanz- und Las-
tenausgleich mit der anstehenden Revision nicht abgeschätzt werden, wie sich mögliche Anpassungen 
auf die Geber- und Nehmergemeinden auswirken werden. Auch ist abzuwarten, wie sich die Steuerer-
träge in den kommenden Jahren entwickeln werden. 

Auf der Aufwandseite sind hauptsächlich die Kosten bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB), bei der Pflegefinanzierung und bei der Sozialhilfe mögliche Kostentreiber, auf welche die Ge-
meinde nur bedingt Einfluss nehmen kann. 

Im Vergleich zum Vorjahr musste die Prognose zur Bevölkerungszahl ein wenig nach unten korrigiert 
werden. Bis ins Jahr 2026 wird eine smarte Zunahme von Einwohnerinnen und Einwohnern erwartet, 
was eine Einwohnerzahl von 1'860 ergibt. 

Der aktuelle Personalbestand von 8,5 Vollzeitstellen bleibt unverändert. Die anstehenden Arbeiten und 
Aufgaben können mit diesem Personal bewältigt werden. Sollten jedoch weitere Aufgaben an die Ge-
meinden delegiert werden, könnte dies zukünftig Auswirkungen auf den Personalbestand der Ge-
meinde haben. 

In den Jahren ab 2023 sind die höchsten Investitionen unverändert bei der Erneuerung des roten Sport-
platzes und bei der Sanierung des Pausen-/Parkplatzes beim Unteren Schulhaus, für eine neue Be-
leuchtung im Oberen Schulhaus sowie beim Hallen- und Bühnenboden und bei der WC-Anlage im UG 
der Mehrzweckhalle vorgesehen. Im Strassenwesen sind weiterhin jährliche Sanierungen von Gemein-
destrassen sowie Instandstellungen von Feld-, Wald-, Fuss- oder Wanderwegen geplant. Zudem sollen 
die beiden Gemeindestrassen Holdenweg und Winkelweg saniert werden. In der Wasserversorgung 
sind ebenfalls grössere Investitionen mit dem geplanten Nordanschluss (Realisierung der Verbindung 
ans Wassernetz von Hölstein) und der Erneuerung des Reservoirs Kalchofen geplant. Sobald alle re-
levanten Faktoren vorliegen, werden die benötigten Kredite mittels separaten Sondervorlagen der Ge-
meindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Ob und wann diese Investitionen tatsächlich umgesetzt werden können, wird die jeweilige Finanzlage 
der Gemeinde aufzeigen. 

 

Der Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2026 der Einwohnergemeinde Niederdorf ist ab 8. November 
2021 auf der Gemeindewebseite abrufbar und bei der Gemeindeverwaltung einsehbar. 

 ________________________________________________________________________________  

Kenntnisnahme 
Die Gemeindeversammlung fasst über den Aufgaben- und Finanzplan keinen Beschluss, sondern 
nimmt ihn als Planungsinstrument lediglich zur Kenntnis. 
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Traktandum 3 
Budget 2022 der Einwohnergemeinde Niederdorf 
inkl. Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 
 ________________________________________________________________________________  

Das Budget für das Jahr 2022 schliesst bei einem Aufwand von 7'970'220 Franken und einem Ertrag 
von 7'602'730 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 367'490 Franken ab. Gegenüber dem Vor-
jahresbudget bedeutet dies zwar eine Verbesserung um 245'000 Franken, ist jedoch noch einiges vom 
angestrebten ausgeglichenen Budget entfernt. 

Die massgebenden Faktoren für das Resultat finden sich in den Bereichen Öffentliche Sicherheit, Ge-
sundheit, Soziale Wohlfahrt sowie Finanzen und Steuern. 

Unter die Öffentliche Sicherheit fallen die höheren Fallkosten der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde (KESB) mit 75'000 Franken, da im nächsten Jahr mit einer Zunahme bei den Familienbetreuun-
gen gerechnet wird. Darin sind auch die vom Kanton festgelegte Realisierung der neuen amtlichen 
Vermessung in Niederdorf mit 23'000 Franken sowie die Kosten für das Projekt Tal-Feuerwehr mit 
20'000 Franken enthalten. 

In der Gesundheit, genauer bei den Pflegefinanzierungskosten zeichnet sich eine Reduktion um 80'000 
Franken ab. Diese Berechnung basiert auf den Zahlen des aktuellen Jahres mit der Anzahl der pflege-
bedürftigen Personen und deren Einreihung in den Pflegestufen. Je nach Situation - Zunahme oder 
Abnahme der bedürftigen Personen und deren Pflegestufeneinreihung - können sich diese Kosten sehr 
rasch in die eine oder andere Richtung verschieben. 

Auch in der Sozialen Wohlfahrt, sprich bei der Sozialhilfe und im Asylwesen, wird im Vergleich zum 
Vorjahresbudget mit tieferen Ausgaben von 83'000 Franken gerechnet. Massgebend sind die aktuell 
konstante Zahl der unterstützungsbedürftigen Personen in der Sozialhilfe. Auch hier ist zu berücksich-
tigen, dass sich diese Kosten rasch verändern können, je nachdem wie sich die Anzahl der unterstüt-
zungsbedürftigen Personen verändert. 

Im Bereich Finanzen und Steuern sind die massgebenden Faktoren der Finanz- und Lastenausgleich 
und die Steuern. Im Vergleich zum Vorjahresbudget reduziert sich der Horizontale Finanzausgleich um 
34'000 Franken. Dafür kann mit einer Lastenabgeltung bei der Sozialhilfe im Betrag von 96'000 Franken 
gerechnet werden. Bei den Steuereingängen wird ein höherer Ertrag von 128'000 Franken erwartet. 
Die Berechnung basiert auf einer vorsichtig optimistischen Annahme der eingehenden Steuererträge 
unter Berücksichtigung der Prognosen der Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-Land-
schaft. 

Im Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen von knapp 400'000 Franken geplant. Die grössten Investitionen 
sind an den Gemeindestrassen Kilchmattstrasse, Leegasse, Im Leeacker und Stutzweg mit dem Ein-
bau eines Microsilbelags vorgesehen. Zudem ist die Projektierung für den Neubau des Sunnewegs und 
ein Teilstück der Stolltenstrasse vorgesehen. 

Nachstehend die folgenden Auszüge: 

 Ergebnisübersicht mit Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 
 Erfolgsrechnung nach Funktionen 
 Erfolgsrechnung nach Artengliederung 
 Investitionen nach Artengliederung 
 Verzeichnis der Steuern und Feuerwehrersatzabgabe 
 Verzeichnis der Gebühren 
 Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 
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Das Budget 2022 ist ab 8. November 2021 auf der Gemeindewebseite abrufbar und bei der Gemein-
deverwaltung einsehbar. 

 ________________________________________________________________________________  

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2022 der Einwohner-
gemeinde Niederdorf zu genehmigen. 
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Traktandum 4 
Verkauf eines Teils der Stammparzelle Nr. 716 (Grundbuch Niederdorf), Im Wiedenacker 12 
 ________________________________________________________________________________  

Ronald Heigl, wohnhaft Im Wiedenacker 12, hat sein Interesse am Kauf eines Teils der Stammparzelle 
Nr. 716 (Grundbuch Niederdorf) angemeldet. Das auf diesem Teil eingetragene Baurecht bzw. die da-
raus folgende Baurechtsparzelle Nr. D977 ist bereits im Besitz von Herrn Heigl. 

Situationsplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letzten Kaufangebote basierten auf dem zwei Jahre alten Gutachten über die Bewertung der Bau-
rechtsparzellen Ost in Niederdorf vom 19. September 2019. Bevor nun ein entsprechendes Kaufange-
bot abgegeben worden ist, hat der Gemeinderat das vorliegende Gutachten überprüfen lassen. Diese 
Neubewertung hat einen deutlich höheren m2-Preis von 390 Franken (bisher 330 Franken) ergeben. 

Der Hauptindikator für den höheren m2-Preis ist die Tatsache, dass die Wohnlage in Niederdorf in den 
letzten zwei Jahren an Qualität gewonnen hat. Dies ist auf die generelle Verknappung des Angebots 
an Wohneigentum (insbesondere an Einfamilienhäusern) zurückzuführen. Unterstützt wird dies durch 
den Siedlungsdruck, wonach das Angebot an gesuchten Lagen wie Liestal und näherer Umgebung 
infolge sehr hohen Landpreisen «unerschwinglich» wird. Als Folge davon werden peripherere Lagen, 
wie beispielsweise Niederdorf, gesuchter, was verständlicherweise wiederum eine Preissteigerung 
nach sich zieht. 

Unter Berücksichtigung des zuletzt genehmigten Verkaufs durch die Gemeindeversammlung vom 21. 
Juni 2021, bei welchem die Grundeigentümer der Nachbarsparzelle ihren Teil zum m2-Preis von 330 
Franken erwerben konnten, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 13. September 2021 beschlos-
sen, den m2-Preis gestaffelt festzusetzen: 

 bis 31.12.2021  
Kaufpreis CHF 360.00 pro m2 / Fläche 600 m2 = CHF 216'000.00 

 ab 01.01.2022  
Kaufpreis CHF 390.00 pro m2 / Fläche 600 m2 = CHF 234'000.00 
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Damit erfüllt der Gemeinderat seine Sorgfaltspflicht, indem er die gemeindeeigenen Baurechtsparzellen 
zu marktüblichen Preisen anbietet. 

Die beiden Varianten sind Herrn Heigl mit Schreiben vom 17. September 2021 angeboten worden. Er 
hat der Variante mit dem m2-Preis von 360 Franken am 23. September 2021 zugestimmt. 

Die betreffende Parzelle ist Bestandteil des Finanzvermögens der Gemeinde und kann somit veräus-
sert werden. Gemäss § 7 lit. b der Gemeindeordnung muss die Veräusserung dieser Parzelle durch die 
Einwohnergemeindeversammlung beschlossen werden. 

 ________________________________________________________________________________  

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, dem Verkauf eines Teils der 
Stammparzelle Nr. 716 (Grundbuch Niederdorf) an Ronald Heigl zum Preis von 216'000 Franken zu-
zustimmen. 


